
Geschäftsführung  
Ausschuss Schule und Weiterbildung 

Herr Bernecker 

Telefon:  (0221) 221-29251 
Fax:  (0221) 221-29241 

E-Mail:  hans-michael.bernecker@stadt-koeln.de 

Datum: 26.04.2017 

Beschlussprotokoll 

über die Sitzung des Ausschusses Schule und Weiterbildung in der  
Wahlperiode 2014/2020 am Dienstag, dem 25.04.2017, 16:00 Uhr bis 20;15 Uhr, 
Ratssaal 

I. Öffentlicher Teil 

2 Anträge gemäß § 3 und 5 der Geschäftsordnung des Rates  
und der Bezirksvertretungen 

2.1 Mehrklassenbildung an Gymnasien im Kölner Westen 
AN/0590/2017 

2.2 Anmeldesituation an den weiterführenden Schulen 
AN/0648/2017 

Beschluss: 

Die beiden Änderungsanträge werden zu einem gemeinsamen Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion und der Fraktion Die Linke umformuliert mit dem Wortlaut: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, unverzüglich und mit allem Nachdruck erneute 
Schritte zur Einrichtung von gymnasialen Mehrklassen für das kommende 
Schuljahr 2017/18 insbesondere im Kölner Westen einzuleiten und die Ab-
stimmungsgespräche mit den Schulen, Schulträgern und der Bezirksregierung 
zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. 
Eine Rückmeldung über die Anzahl der einzurichtenden Mehrklassen und die 
entsprechende Unterrichtung der betroffenen Eltern und Schülerinnen und 
Schüler ist von der Verwaltung unmittelbar am Tage nach der Schulausschuss-
sitzung, 26.04.2017, vorzunehmen. 

2. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung stellt fest, dass die Annahme ei-
nes vorgeschlagenen Schulplatzes nicht verhindert, dass ein Widerspruchsver-
fahren erfolgreich durchlaufen wird. Weiterhin stellt der Ausschuss für Schule 
und Weiterbildung fest, dass die Annahme eines Platzes nicht einen Wechsel 
zu einem späteren Zeitpunkt an eine andere Schule verhindert. 

3. Der Schulausschuss beauftragt die zuständigen Gremien, für alle Schülerinnen 
und Schüler, deren Erst- und Zweitwunsch nicht erfüllt werden konnte, eine 
konkrete Einzelfallprüfung vorzunehmen. Ziel muss es sein, für diese Schüle-
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rinnen und Schüler eine kindgerechte, möglichst wohnortnahe und verkehrlich 
gut erreichbare Lösung zu finden.  

4. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beauftragt die Verwaltung,  
a. Kontakt zu den kirchlichen Schulen aufzunehmen und mit diesen zu klä-

ren, ob dort die Aufnahme zusätzlicher Schülerinnen und Schüler bezie-
hungsweise die Bildung von Mehrklassen möglich ist, und 

b. mit gleicher Zielrichtung Gespräche mit den weiterführenden Schulen im 
direkten Umland aufzunehmen.  

c. Zusätzlich soll überprüft werden, ob mit den Schulen, die unter bestimm-
ten Voraussetzungen zur Einrichtung von Mehrklassen bereit waren, Lö-
sungen gefunden werden können (beispielsweise Einrichtung weiterer 
Container für Klassen- oder Fachräume am Montessorigymnasium). 
Falls eine rechtzeitige Aufstellung von Containern bis zum Beginn des 
kommenden Schuljahres nicht möglich sein sollte, ist mit den Schulen 
gemeinsam zu prüfen, ob Übergangsszenarien möglich sind.  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4 Vorlagen der Verwaltung 

4.1 Beschluss des Integrierten Handlungskonzeptes "Starke Veedel -  
Starkes Köln" für den Sozialraum "Meschenich und Rondorf" 
0737/2017 

Beschluss: 

Der Ausschuss Schule und Weiterbildung empfiehlt dem Rat der Stadt Köln, wie folgt 
zu beschließen:  

1. „Der Rat beschließt das auf der Grundlage des Leitkonzeptes „Starke Veedel – 
Starkes Köln“ (Ratsbeschluss 20.12.2016, Vorlage-NR. 2899/2016) erstellte Inte-
grierte Handlungskonzept (IHK) für den Sozialraum „Meschenich und Rondorf“ 
(siehe Anlage 1). Er beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnah-
men aus dem Programm „Starke Veedel – Starkes Köln“ und der Anpassung der 
Maßnahmenkonzeptionen, soweit im weiteren Abstimmungsprozess mit den För-
dermittelgebern aufgrund laufender Änderungen der Förderbedingungen Anpas-
sungen erforderlich werden.  

2. Der Rat beschließt die Erbringung der Leistungen durch Dritte für die im IHK für 
den Sozialraum „Meschenich und Rondorf“ aufgeführten Einzelmaßnahmen, die in 
der Kosten- und Finanzierungsübersicht hinterlegt sind. Die Umsetzung der Maß-
nahmen steht unter Vorbehalt der Bewilligungen aus den avisierten Förderzugän-
gen sowie einer erzielten Förderquote von mindestens 50 % der Gesamtkosten 
der jeweiligen Maßnahmen. Die erforderlichen Veranschlagungen des ergebnis-
wirksamen Aufwandes und der investiven Zahlungsermächtigungen bis 2020 in 
Höhe von 4,8 Mio. € sind im Hpl. 2016/2017 inkl. der mittelfristigen Finanzplanung 
bis 2020 bereits berücksichtigt. Der entstehende Aufwand 2021ff in Höhe von 16,5 
Mio. € für die Gesamtmaßnahmen des IHKs für den Sozialraum „Meschenich und 
Rondorf“, wurde nachrichtlich aufgeführt und ist in den zukünftigen Haushalts-
planaufstellungen zu berücksichtigen. 
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3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

A) mit der Umsetzung der Maßnahmen des IHKs für den Sozialraum „Meschenich 
und Rondorf“ auf Basis des Leitkonzeptes „Starke Veedel – Starkes Köln“.  

B) die erforderlichen Entscheidungen zu konsumtiven Maßnahmen des IHKs, die 
im Sozialraum „Meschenich und Rondorf“ wirksam werden, der Bezirksvertre-
tung Rodenkirchen vorzulegen und die zuständigen Fachausschüsse im Wege 
der Mitteilung zu informieren.  

C) mit der Umsetzung der investiven Maßnahmen im Sozialraum „Meschenich und 
Rondorf“. Der Rat verzichtet auf die nochmalige Vorlage, falls die zuständigen 
Fachausschüsse und die Bezirksvertretung Rodenkirchen ohne Einschränkung 
zustimmen.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.2 Beschluss des Integrierten Handlungskonzeptes "Starke Veedel - Star-
kes Köln" für die Sozialräume "Buchheim und Buchforst" sowie "Mül-
heim-Nord und Keupstraße" als Fortschreibung des Strukturförderpro-
gramms MÜLHEIM 2020 
0740/2017 

Beschluss: 
Der Ausschuss Schule und Weiterbildung empfiehlt dem Rat der Stadt Köln, wie folgt 
zu beschließen:  

1. „Der Rat beschließt das auf der Grundlage des Leitkonzeptes „Starke Veedel – 
Starkes Köln“ (Ratsbeschluss 20.12.2016, Vorlage-NR. 2899/2016) erstellte Inte-
grierte Handlungskonzept (IHK) für die Sozialräume „Buchheim und Buchforst“ 
sowie „Mülheim-Nord und Keupstraße“ als Fortschreibung des Strukturförderpro-
gramms MÜLHEIM 2020 (siehe Anlage 1). Er beauftragt die Verwaltung mit der 
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Programm „Starke Veedel – Starkes Köln“ 
und der Anpassung der Maßnahmenkonzeptionen, soweit im weiteren Abstim-
mungsprozess mit den Fördermittelgebern aufgrund laufender Änderungen der 
Förderbedingungen Anpassungen erforderlich werden.  

2. Der Rat beschließt die Erbringung der Leistungen durch Dritte für die im IHK für 
die Sozialräume „Buchheim und Buchforst“ sowie „Mülheim-Nord und Keupstraße“ 
als Fortschreibung des Strukturförderprogramms MÜLHEIM 2020 aufgeführten 
Einzelmaßnahmen, die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht hinterlegt sind. 
Die Umsetzung der Maßnahmen steht unter Vorbehalt der Bewilligungen aus den 
avisierten Förderzugängen sowie einer erzielten Förderquote von mindestens 50 
% der Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahmen. Die erforderlichen Veranschla-
gungen des ergebniswirksamen Aufwandes und der investiven Zahlungsermächti-
gungen bis 2020 in Höhe von 9,2 Mio. € sind im Hpl. 2016/2017 inkl. der mittelfris-
tigen Finanzplanung bis 2020 bereits berücksichtigt. Der entstehende Aufwand 
2021ff in Höhe von rund 0,6 Mio. € für die Gesamtmaßnahmen des IHKs für die 
Sozialräume „Buchheim und Buchforst“ sowie „Mülheim-Nord und Keupstraße“, 
wurde nachrichtlich aufgeführt und ist in den zukünftigen Haushaltsplanaufstellun-
gen zu berücksichtigen. 
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3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

A) mit der Umsetzung der Maßnahmen des IHKs für die Sozialräume „Buchheim 
und Buchforst“ sowie „Mülheim-Nord und Keupstraße“ auf Basis des Leitkon-
zeptes „Starke Veedel – Starkes Köln“.  

B) die erforderlichen Entscheidungen zu konsumtiven Maßnahmen des IHKs, die 
in den Sozialräumen „Buchheim und Buchforst“ sowie „Mülheim-Nord und 
Keupstraße“ wirksam werden, der Bezirksvertretung Mülheim vorzulegen und 
die zuständigen Fachausschüsse im Wege der Mitteilung zu informieren.  

C) mit der Umsetzung der investiven Maßnahmen in den Sozialräumen „Buchheim 
und Buchforst“ sowie „Mülheim-Nord und Keupstraße“. Der Rat verzichtet auf 
die nochmalige Vorlage, falls die zuständigen Fachausschüsse und die Be-
zirksvertretung Mülheim ohne Einschränkung zustimmen.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.3 Beschluss des Integrierten Handlungskonzeptes "Starke Veedel -  
Starkes Köln" für den Sozialraum "Blumenberg, Chorweiler und See-
berg-Nord" 
0743/2017 

Beschluss: 
Der Ausschuss Schule und Weiterbildung empfiehlt dem Rat der Stadt Köln, wie folgt 
zu beschließen:  

1. „Der Rat beschließt das auf der Grundlage des Leitkonzeptes „Starke Veedel – 
Starkes Köln“ (Ratsbeschluss 20.12.2016, Vorlage-NR. 2899/2016) erstellte Inte-
grierte Handlungskonzept (IHK) für den Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und 
Seeberg-Nord“ (siehe Anlage 1). Er beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung 
der Maßnahmen aus dem Programm „Starke Veedel – Starkes Köln“ und der An-
passung der Maßnahmenkonzeptionen, soweit im weiteren Abstimmungsprozess 
mit den Fördermittelgebern aufgrund laufender Änderungen der Förderbedingun-
gen Anpassungen erforderlich werden. 

2. Der Rat beschließt die Erbringung der Leistungen durch Dritte für die im IHK für 
den Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ aufgeführten Ein-
zelmaßnahmen, die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht hinterlegt sind. Die 
Umsetzung der Maßnahmen steht unter Vorbehalt der Bewilligungen aus den avi-
sierten Förderzugängen sowie einer erzielten Förderquote von mindestens 50 % 
der Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahmen. Die erforderlichen Veranschlagun-
gen des ergebniswirksamen Aufwandes und der investiven Zahlungsermächtigun-
gen bis 2020 in Höhe von 4,9 Mio. € sind im Hpl. 2016/2017 inkl. der mittelfristigen 
Finanzplanung bis 2020 bereits berücksichtigt.  

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

a) mit der Umsetzung der Maßnahmen des IHKs für den Sozialraum „Blumen-
berg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ auf Basis des Leitkonzeptes „Starke Vee-
del – Starkes Köln“.  
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b) die erforderlichen Entscheidungen zu konsumtiven Maßnahmen des IHKs, die 
im Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ wirksam werden, 
der Bezirksvertretung Chorweiler vorzulegen und die zuständigen Fachaus-
schüsse im Wege der Mitteilung zu informieren.  

c) mit der Umsetzung der investiven Maßnahmen im Sozialraum „Blumenberg, 
Chorweiler und Seeberg-Nord“. Der Rat verzichtet auf die nochmalige Vorlage, 
falls die zuständigen Fachausschüsse und die Bezirksvertretung Chorweiler 
ohne Einschränkung zustimmen.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.4 Namensgebung für die Gesamtschule Paul-Humburg-Str. 13,  
50735 Köln (Longerich) 
1215/2017 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt, dass die Gesamtschule Paul 
– Humburg -Str. 13, 50737 Köln (Longerich), den beantragten Eigennamen 
Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule 
erhält. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.5 Planungsaufnahme zur Errichtung eines Erweiterungsbaus für die  
Katholische Grundschule Gutnickstr.37, 50769 Köln 
0143/2017 

Beschluss: 
Der Ausschuss Schule und Weiterbildung empfiehlt dem Rat der Stadt Köln, wie folgt 
zu beschließen:  
"Der Rat der Stadt Köln beschließt die Planungsaufnahme (bis einschließlich Leis-
tungsphase 3 HOAI) basierend auf der vorliegenden Machbarkeitsstudie zur Errich-
tung eines Erweiterungsbaus für die katholische Grundschule Gutnickstr.37, 50769 
Köln-Roggendorf, zur Erfüllung des Raumprogramms für eine 3-zügige Grundschule 
nach gesicherter Finanzierung. 

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie wird die Verwaltung nun beauftragt, die Maß-
nahme als Planungsprojekt in die Schulbauliste aufzunehmen. 

Den Planungen ist das in der Anlage beigefügte Musterraumprogramm Primarstufe 3 
Züge zu Grunde zu legen (Anlage 1). Dabei sind entwurfs- und konstruktionsbedingte 
Abweichungen zulässig. 

Die Planungskosten bis einschließlich Leistungsphase 3 HOAI belaufen sich nach vor-
läufigen Kostenschätzungen auf rund 47.000,00 €. 

Die aus dem städtischen Haushalt zu finanzierenden Planungskosten werden im 
Haushaltsjahr 2017 mit 17.000,00 € und im Haushaltsjahr 2018 mit 30.000,00 € er-



Ausschuss Schule und Weiterbildung 

 am 25.04.2017 

 - 6 - 

gebniswirksam. Im Haushaltsjahr 2017 sind die Mittel in Höhe von 17.000,00 € im 
Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzelle 13, Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen bereits veranschlagt. Für 2018 sind die Mittel in Höhe von 
30.000,00 € im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben bei Teilplanzelle 13, Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen zu berücksichtigen.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.6 Schulrechtliche Errichtung des Gymnasiums Zusestraße/ Kölner Straße 
in Lövenich - Interimsstart am Standort Neue Sandkaul in Widdersdorf in 
angemieteten/ erworbenen Räumlichkeiten der privaten Internationalen 
Friedensschule 
1123/2017 

 Interimsstandort Widdersdorf, Beschlussvorlage 1123 /2017 
AN/0644/2017 

Geänderter Beschluss in der Fassung des gemeinsamen Änderungsantrags der 
CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der SPD-Fraktion, der FDP-
Fraktion und der Fraktion Die Linke: 
Der Ausschuss Schule und Weiterbildung empfiehlt dem Rat der Stadt Köln, wie folgt 
zu beschließen:  

1. „Aufbauend auf seinem Grundsatzbeschluss vom 12.05.2015 (Session 

1033/2015) zur Aufnahme der Planung eines Neubaus mit 3-fach Turnhalle für 

ein städtisches Gymnasium mit 3 Zügen in der Sekundarstufe I und 5 Zügen in 

der Sekundarstufe II an der Zusestraße/ Kölner Straße in Lövenich beschließt 

der Rat den zeitnahen Start der neuen Schule am Interimsstandort Neue Sand-

kaul 29, 50859 Köln, in den nach Ratsbeschluss vom 04.04.2017 zum Schuljahr 

2018/19 anzumietenden, zum Schuljahr 2019/20 käuflich zu erwerbenden Ge-

bäuden, in denen derzeit die private Internationale Friedensschule untergebracht 

ist, (schulrechtliche Errichtung des Gymnasiums zum Schuljahr 2018/19) gemäß 

§ 81 Abs. 2 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen. Die Schule startet mit der Jahr-

gangsstufe 5 und baut jahrgangsweise auf. Nach Fertigstellung des Neubaus 

Zusestraße zieht die Schule von ihrem Interimsstandort dorthin um. 

2. Der Rat beschließt zum Stellenplan 2018 die Zusetzung von insgesamt 1,4 Stel-

len Verwaltungsbeschäftigten (im Schulsekretariat - ehem. Schulsekretär*in) in 

der EG 6 TVöD für das neue Gymnasium in Lövenich. Die jeweils für die Schul-

jahre anteiligen Stellenanteile werden verwaltungsintern entsprechend bereitge-

stellt. Bis zum Inkrafttreten des Stellenplans werden verwaltungsintern Stellen-

verrechnungen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zur Verfügung ge-

stellt. 

3. Der Rat beschließt zum Stellenplan 2018 die Zusetzung einer 1,0 Stelle Schul-

hausmeister*in in der EG 7 TVöD NRW + Z für das Schulgebäude Neue Sand-

kaul 29. Sollte der Stellenplan 2018 zum Zeitpunkt der notwenigen Stellenein-

richtung noch nicht in Kraft getreten sein, werden verwaltungsintern Stellenver-

rechnungen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. 
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Die Stelle Schulhausmeister verbleibt auch nach Umzug des Gymnasiums Zu-

sestraße vom Interimsstandort in Widdersdorf in das vorgesehene Schulgebäu-

de in Lövenich am Schulstandort Neue Sandkaul, der dann in der Folgenutzung 

für ein weiteres, schulrechtlich zu errichtendes und dauerhaft an diesem Stand-

ort verbleibendes Gymnasium in öffentlicher Trägerschaft genutzt werden soll. 

4. Der Rat beschließt im Zusammenhang mit dem Umzug des Gymnasiums Zu-

sestraße von Widdersdorf nach Lövenich, voraussichtlich zum Stellenplan 2022, 

die Zusetzung einer 1,0 Stelle Schulhausmeister*in in der EG 7 TVöD NRW + Z 

für das neue Schulgebäude Zusestraße mit der Option einer Anpassung der Be-

wertung, sofern neue Erkenntnisse dies erfordern. Sollte der Stellenplan 2022 

zum Zeitpunkt der notwendigen Stelleneinrichtung noch nicht in Kraft getreten 

sein, werden verwaltungsintern Stellenverrechnungen im Rahmen der bestehen-

den Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.  

5. Der Rat der Stadt Köln beschließt gem. § 81 Abs. 2 SchulG, dass das Gymnasi-

um in Verbindung mit § 9 Abs. 1 SchulG nach dem Umzug an den Standort Zu-

sestraße, dann aufbauend ab dem 5. Schuljahr als gebundene Ganztagsschule 

geführt wird. Bis dahin wir das Gymnasium im Halbtag geführt. 

6. Der Rat der Stadt Köln bittet die Schulkonferenz des Gymnasiums Zusestraße 

bei der Entscheidung über das pädagogische Angebot der Schule das gemein-

same Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf nach Möglichkeit von Anfang an zu berücksichtigen. 

7. Der Rat beauftragt die Verwaltung, alle erforderlichen Finanzmittel (ggf. Perso-

nal- und/oder Sachkosten) für die schulrechtliche Errichtung und Inbetriebnahme 

des Gymnasiums am Interimsstandort Neue Sandkaul, ab Start des Gymnasi-

ums zum Schuljahr 2018/19 und für die Inbetriebnahme des Neubaus auf dem 

Grundstück Zusestr. / Kölner Str. frühestens ab dem Haushaltsjahr 2020 gemäß 

den Ausführungen in der Begründung im Teilergebnisplan 0301, Schulträgerauf-

gaben, bereitzustellen. Der Rat der Stadt Köln erklärt verbindlich, dass den 

Maßnahmen unter den jeweils herrschenden Haushaltsbedingungen die für ihre 

ordnungsgemäße Durchführung und Finanzierung erforderliche Priorität einge-

räumt wird. 

8. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der Bezirksregierung Köln umgehend 

nach Beschlussfassung einen Antrag gemäß § 81 Abs. 3 Schulgesetz Nord-

rhein-Westfalen zur Genehmigung der Schule zu stellen. 

9. Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 

Verwaltungsgerichtsordnung im öffentlichen Interesse angeordnet. 

10. Zusätzlich wird die Verwaltung beauftragt unverzüglich zu prüfen, den Start der 

neuen Schule am Interimsstandort mit der Bezirksregierung Köln bereits zum 

Schuljahr 2017/2018 durchzuführen und die dazu notwendige Klärung mit der 

Bezirksregierung Köln herbeizuführen. Das Ergebnis soll bis zur Ratssitzung am 

18.05.2017 mitgeteilt werden.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 
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4.7 Planungsaufnahme zur Errichtung einer 3-fach Turnhalle sowie von 4 
zusätzlichen Klassenräumen für das Herder - Gymnasium, Kattowitzer 
Str. 52, 51065 Köln Buchheim 
0165/2017 

Beschluss: 
Der Ausschuss Schule und Weiterbildung empfiehlt dem Rat der Stadt Köln, wie folgt 
zu beschließen:  
"Der Rat der Stadt Köln beschließt die Planungsaufnahme (bis einschließlich Leis-
tungsphase 3 HOAI) zur Errichtung einer 3 – fach – Sporthalle sowie von 4 Klassen-
räumen für das Herder – Gymnasium, Kattowitzer Straße 52, 51065 Köln Buchheim 
nach gesicherter Finanzierung. 

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie wird die Verwaltung nun beauftragt, die Maß-
nahme als Planungsprojekt in die Schulbauliste aufzunehmen. 

Die Planungskosten bis einschließlich Leistungsphase 3 HOAI belaufen sich nach vor-
läufiger Kostenschätzung auf rd. 870.000 €. 

Die aus dem städtischen Haushalt zu finanzierenden Planungskosten werden voraus-
sichtlich im Haushaltsjahr 2017 mit 170.000 €, im Haushaltsjahr 2018 mit 200.000 € 
und im Haushaltsjahr 2019 mit 500.000 € ergebniswirksam und sind im Haushaltsplan 
2017 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen bereits veranschlagt. Die Haushaltsansätze für 
2018 und 2019 sind entsprechend zu veranschlagen.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 
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